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Vereinbarung über den  

 

Genehmigungsverzicht bei der Behandlung von  

Kiefergelenkserkrankungen 
 

zwischen 

 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im Lande Bremen 

und 

der AOK Bremen/Bremerhaven 

handelnd als AOK-Landesverband für das Land Bremen 

dem BKK Landesverband Mitte, 

Siebstr. 4, 30171 Hannover 

der IKK gesund plus 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – SVLFG, 

Geschäftsstelle Hannover, Im Haspelfelde 24, 30173 Hannover 

handelnd als Landesverband für das Land Bremen 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Gemäß Anlage 7a des BMV-Z, § 2 Absatz 5 vereinbaren die Vertragspartner, dass für die Be-

handlung von Kiefergelenkserkrankungen auf die Kostenübernahmeerklärung der Kranken-

kasse (Genehmigungsverfahren) verzichtet wird. Dies gilt für alle Leistungen, die unter den 

BEMA-Nr. K1 – K4 über den BEMA-Teil 2 abgerechnet werden. Diese Behandlungspläne 

gelten als genehmigt. Die Krankenkassen sind berechtigt, im Einzelfall eine Übersendung des 

von dem Vertragszahnarzt erstellten Behandlungsplanes nachträglich zu verlangen. 

Das Verfahren bzw. die Ausfüllbestimmungen für den „Behandlungsplan für Kiefergelenkser-

krankungen und Kieferbruch“ bei Behandlungen von Verletzungen des Gesichtsschädels (Kie-

ferbruch) bleiben von dieser Vereinbarung unberührt. Dies gilt ebenso für Schienen, die aus 

anderen therapeutischen Ansätzen verordnet werden. 

 

§ 2 

Mengenentwicklung 

Nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres nehmen die Vertragspartner im ersten Quartal des 

Folgejahres eine gemeinsame Auswertung der bis dahin abgerechneten Fälle vor. Dabei wird 

insbesondere die Mengenentwicklung einer Prüfung unterzogen. 

 

§ 3 

Wirtschaftlichkeitsprüfung 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass die Möglichkeit der Wirtschaftlichkeitsprü-

fung für die Positionen K7 bis K9 weiterhin gewährleistet ist. 
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§ 4 

Beitritt weiterer IKKen zu dieser Vereinbarung 

IKKen mit im Lande Bremen wohnenden Versicherten haben die Möglichkeit, dieser Verein-

barung jeweils zu Beginn eines Quartals beizutreten.  

Der Beitritt ist den Vertragspartnern mit einer Frist von mindestens einem Monat vorab schrift-

lich mitzuteilen (Beispiel: Beitritt zum 01.04. / Mitteilung spätestens zum 01.03.). 

 

§ 5 

Geltungsdauer und Kündigung 

Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 3 

Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. 

 

 

Bremen, den 10.12.2015 

 

 

   

Kassenzahnärztliche Vereinigung 

im Lande Bremen 

 AOK Bremen/Bremerhaven 

  
 

  BKK Landesverband Mitte 

Landesvertretung Bremen 

  
 

  der IKK gesund plus 

  

 

  der SVLFG, handelnd als Landesverband für 

das Land Bremen 
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